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1 Anbieter und Anwendungsbereich 

1.1 Anbieter und Betreiber des ASVÖ-Spendentools ist der ALLGEMEINE 

SPORTVERBAND ÖSTERREICH (ASVÖ), Dommayergasse 8, 1130 Wien, ZVR 

457603689, E-Mail: office@asvoe.at.  

1.2 Das ASVÖ-Spendentool dient der Darstellung von Spendenprojekten, 

der technischen Abwicklung von Spenden sowie der projektbezogenen 

Kommunikation und Dokumentation. Auf der jeweiligen Projektseite 

sind der Projektwerber und der jeweilige Spendenempfänger 

ausgewiesen. 

1.3 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das ASVÖ-Spendentool 

(AGB) in der zum Zeitpunkt der Spendenabgabe gültigen Fassung 

gelten für die Nutzung des ASVÖ-Spendentools durch natürliche 

oder juristische Personen, die über das ASVÖ-Spendentool Spenden 

abgeben (Spender).  Sie gelten unabhängig davon, ob die Spende 

an einen spendenbegünstigten Verein oder Verband, an einen 

spendenbegünstigten externen Verein oder Verband oder an den ASVÖ 

als Spendenempfänger geleistet wird.  

1.4 Entgegenstehende und/oder von diesen AGB abweichende Allgemeine 

Geschäftsbedingungen des Spenders werden ausdrücklich nicht 

anerkannt. Dies gilt auch für den Fall, dass ein Spender eigene 

Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, es sei denn, der ASVÖ 

stimmt der Einbeziehung der fremden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen schriftlich zu. In diesem Fall und/oder wenn 

abweichend besondere Bedingungen für einzelne Verträge 

schriftlich vereinbart wurden, gelten diese AGB ergänzend und 

sind auslegend heranzuziehen. 

2 Begriffsbestimmung 

2.1 „Projektwerber“ ist jene Organisation, deren Projekt im ASVÖ-

Spendentool dargestellt wird. 

2.2 „Spendenempfänger“ ist jene Organisation, an die die Spende 

rechtlich geleistet wird. Projektwerber und Spendenempfänger 

können ident sein, müssen es aber nicht sein. 

3 Nutzung des ASVÖ-Spendentools 

3.1 Für die Abgabe einer Spende ist kein Spenderkonto erforderlich. 

Die Spende erfolgt über die auf der Projektseite bereitgestellten 

Spendenfunktionen.  

3.2 Der Spender wählt ein Projekt, einen vorgegebenen oder freien 

Spendenbetrag und gibt die im Spendenformular abgefragten Daten 

ein. Je nach Auswahl kann die Spende als Privatperson, 

Einzelunternehmen oder Gesellschaft erfolgen.  

3.3 Mit Betätigung des Buttons 'Jetzt zahlungspflichtig abschließen' 

gibt der Spender eine verbindliche Erklärung zur Leistung der 

gewählten Spende an den auf der Projektseite ausgewiesenen 
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Spendenempfänger ab.  

3.4 Die Zahlungsabwicklung erfolgt über den Zahlungsdienstleister 

Stripe. Der Spender wird im Zuge des Zahlungsvorgangs zu Stripe 

weitergeleitet. Der Spendenvorgang kommt erst zustande, wenn die 

Zahlung erfolgreich abgeschlossen und der Zahlungsstatus an das 

ASVÖ-Spendentool rückübermittelt wurde.  

3.5 Der ASVÖ ist berechtigt, das ASVÖ-Spendentool aus technischen, 

organisatorischen, sicherheitsrelevanten oder rechtlichen 

Gründen vorübergehend einzuschränken, zu warten, anzupassen oder 

einzelne Projekte von der Plattform zu entfernen. Bereits wirksam 

abgeschlossene Spenden bleiben davon unberührt. 

3.6 Der ASVÖ schuldet keine ununterbrochene Verfügbarkeit des ASVÖ-

Spendentools. Vorübergehende Unterbrechungen, Wartungsfenster 

oder technisch bedingte Ausfälle können nicht ausgeschlossen 

werden. 

4 Spendenempfänger und Verwendung der Spenden 

4.1 Ist auf der Projektseite ein spendenbegünstigter Verein als 

Spendenempfänger ausgewiesen, wird die Spende unmittelbar an 

diesen Spendenempfänger geleistet. Der ASVÖ übernimmt in diesem 

Fall insbesondere die technische Bereitstellung des ASVÖ-

Spendentools sowie unterstützende Funktionen im Rahmen der 

Spendenabwicklung. 

4.2 Ist auf der Projektseite ein spendenbegünstigter externer Verein 

oder Verband ausgewiesen, der nicht Mitglied des ASVÖ oder einer 

seiner Landesverbände ist, wird die Spende unmittelbar an diesen 

ausgewiesenen Spendenempfänger geleistet. Der ASVÖ übernimmt in 

diesem Fall insbesondere die technische Bereitstellung des ASVÖ-

Spendentools sowie unterstützende Funktionen im Rahmen der 

Spendenabwicklung. 

4.3 Ist der Projektwerber nicht spendenbegünstigt, ist der ASVÖ 

Spendenempfänger. In diesem Fall wird die Spende rechtlich an 

den ASVÖ geleistet. Der ASVÖ wird die eingelangten Spenden im 

Rahmen seiner gesetzlichen Möglichkeiten sowie nach Maßgabe 

interner Richtlinien zur Unterstützung des beworbenen Projekts 

einsetzen und sich bemühen, das im ASVÖ-Spendentool dargestellte 

Projekt zu berücksichtigen. Ein Anspruch des Spenders oder des 

Projektwerbers auf Weiterleitung der Spende an einen bestimmten 

Verein, auf Förderung eines bestimmten Projekts oder auf 

Förderung in einer bestimmten Höhe besteht nicht. 

4.4 Ob und in welchem Umfang eine Spende steuerlich berücksichtigt 

werden kann, richtet sich ausschließlich nach den gesetzlichen 

Voraussetzungen, der Eigenschaft des ausgewiesenen 

Spendenempfängers sowie der Richtigkeit und Vollständigkeit der 

vom Spender bekanntgegebenen Daten. Der ASVÖ übernimmt keine 

Gewähr dafür, dass eine konkrete Spende beim Spender steuerlich 
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absetzbar ist. 

5 Pflichten des Spenders 

5.1 Der Spender ist verpflichtet, sämtliche im Spendenformular 

abgefragten Daten vollständig, richtig und aktuell 

bekanntzugeben. Bei Spenden natürlicher Personen gilt dies 

insbesondere für den Name, die Anschrift, die E-Mail-Adresse, 

das Geburtsdatum sowie den Spendenbetrag. Bei Spenden im Namen 

eines Einzelunternehmens oder einer juristischen Person sind die 

jeweils abgefragten Unternehmens- und Vertretungsdaten richtig 

und vollständig bekanntzugeben. 

5.2 Der Spender hat dafür Sorge zu tragen, dass er zur Verwendung 

des gewählten Zahlungsmittels berechtigt ist und dass die Zahlung 

gedeckt bzw autorisiert ist. Erfolgt die Spende im Namen eines 

Einzelunternehmens oder einer juristischen Person, hat der 

Spender sicherzustellen, dass er hierzu berechtigt ist und die 

verwendeten Angaben zum Einzelunternehmen oder zur juristischen 

Person korrekt sind. 

5.3 Der Spender hat das ASVÖ-Spendentool ausschließlich rechtmäßig 

und ohne Beeinträchtigung der technischen Infrastruktur zu 

nutzen. Insbesondere sind missbräuchliche Eingaben, 

Umgehungsversuche von Sicherheitsmechanismen, automatisierte 

Massenabfragen oder sonstige Eingriffe in die Plattform 

unzulässig. 

6 Spendenbestätigung und steuerliche Meldungen 

6.1 Nach erfolgreichem Abschluss der Zahlung wird an die vom Spender 

bekanntgegebene E-Mail-Adresse automatisiert eine 

Spendenbestätigung übermittelt. Maßgeblich für den Versand sind 

die beim Spendenvorgang vom Spender angegebenen Daten. 

6.2 Soweit der ASVÖ selbst Spendenempfänger ist oder vom 

ausgewiesenen Spendenempfänger mit der technischen Abwicklung 

und Meldung betraut wurde, werden die spendenbezogenen Daten an 

das Finanzamt gemeldet oder für eine solche Meldung technisch 

verarbeitet. Voraussetzung dafür ist insbesondere, dass der 

Spender die hierfür gesetzlich erforderlichen und richtigen Daten 

bekanntgibt. 

6.3 Der ASVÖ haftet nicht für Nachteile, die dem Spender daraus 

entstehen, dass der Spender unrichtige, unvollständige oder nicht 

zuordenbare Angaben gemacht hat. 

7 Zahlungsdienstleister Stripe 

7.1 Die Zahlungsabwicklung erfolgt über Stripe Technology Company 

Limited, One Wilton Park, Wilton Place, Dublin 2, D02 FX04, 

Ireland sowie gegebenenfalls über mit Stripe verbundene oder von 

Stripe eingebundene Gesellschaften (zusammen Stripe). Stripe ist 
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ein Online-Bezahldienst, der die einfache Zahlungsabwicklung 

über das ASVÖ-Spendentool, insbesondere mittels 

Kreditkartenzahlung, Apple Pay, Google Pay oder Online-

Überweisung ermöglicht.  

7.2 Stripe verarbeitet Daten im eigenen Verantwortungsbereich, 

soweit dies für die Zahlungsabwicklung, Zahlungsprüfung, 

Betrugsprävention, Risikobewertung oder die Abwicklung 

abgelehnter Zahlungsvorgänge erforderlich ist. Der ASVÖ hat auf 

die von Stripe vorgenommene Zahlungsprüfung, Betrugsprävention, 

Risikobewertung oder allfällige Ablehnung eines Zahlungsvorgangs 

keinen Einfluss. Für die Nutzung der Zahlungsdienste von Stripe 

gelten ergänzend die zum Zahlungszeitpunkt anwendbaren 

Nutzungsbedingungen und Datenschutzinformationen von Stripe.  

7.3 Der ASVÖ behält sich das Recht vor, den Zahlungsdienstleister 

und einzelne Zahlfunktionen jederzeit einzuschränken, zu 

erweitern, oder durch gleichwertige Angebote zu ersetzen.  

8 Projektinhalte und Plattforminformationen 

8.1 Die auf dem ASVÖ-Spendentool jeweils zu einem Spendenprojekt 

bereitgestellten Informationen, Unterlagen und sonstigen Inhalte 

stammen ausschließlich vom jeweiligen Projektwerber. Der ASVÖ 

bzw die Vereinsberater in den jeweiligen Landesverbänden des ASVÖ 

prüfen diese Unterlagen und das jeweilige Projekt vor der 

Freischaltung auf Plausibilität und Schlüssigkeit des 

Gesamtbildes. Während der Projektumsetzung erfolgt keine 

laufende Prüfung, Überwachung oder inhaltliche Nachkontrolle 

durch den ASVÖ. 

8.2 Der ASVÖ ist berechtigt, Projekte oder Inhalte zu sperren, zu 

deaktivieren oder zu entfernen, wenn rechtliche, technische, 

sicherheitsbezogene oder organisatorische Gründe dies erfordern. 

Ein bereits abgeschlossener Spendenvorgang wird dadurch nicht 

rückabgewickelt, sofern nicht zwingendes Recht etwas anderes 

verlangt. 

9 Rückerstattung 

9.1 Spenden über das ASVÖ-Spendentool sind freiwillige Zuwendungen. 

Soweit eine Spende eine unentgeltliche Zuwendung ohne 

Gegenleistung darstellt, besteht kein vertragliches Rücktritts- 

oder Widerrufsrecht. Davon unberührt bleiben allfällige 

Ansprüche des Spenders gegenüber dem Zahlungsdienstleister.  

9.2 Bei Beanstandungen im Zusammenhang mit einer Spende kann sich 

der Spender unter Angabe der verfügbaren Transaktionsdaten an 

den ASVÖ wenden. Der ASVÖ wird die Anfrage nach Maßgabe seiner 

Zuständigkeit bearbeiten oder an die zuständige Stelle 

weiterleiten. 
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10 Schadenersatz und Haftung 

10.1 Der ASVÖ haftet nicht für den Inhalt, die Richtigkeit, die 

Vollständigkeit und/oder die Aktualität der vom Projektwerber 

zur Verfügung gestellten Informationen und Unterlagen, sofern 

dem ASVÖ nicht eine eigene vorsätzliche oder grob fahrlässige 

Pflichtverletzung vorwerfbar ist.   

10.2 Der ASVÖ haftet nicht für den wirtschaftlichen, ideellen oder 

sonstigen Erfolg des jeweiligen Projekts. 

10.3 Der ASVÖ haftet nicht für Schäden, die durch eine ungeeignete 

oder unsachgemäße Verwendung oder Bedienung des ASVÖ-

Spendentools durch den Spender entstehen.  

10.4 Sofern in diesen AGB nichts Abweichendes geregelt ist, haftet 

der ASVÖ nur für Schäden, die der ASVÖ grob fahrlässig oder 

vorsätzlich verursacht hat, gleichgültig, ob es sich um 

unmittelbare oder mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden oder 

entgangenen Gewinn handelt. Dies gilt jedoch nicht für 

Personenschäden.  

10.5 Der ASVÖ haftet nicht für die laufende, vollständige und 

fehlerfreie Verfügbarkeit des ASVÖ-Spendentools. Insbesondere 

haftet der ASVÖ nicht für Nachteile des Spenders, die aufgrund 

von Störungen und/oder Unterbrechungen des ASVÖ-Spendentools, 

die trotz regelmäßigen und sachgerechten Wartungs- und 

Instandhaltungsarbeiten unvermeidbar sind, entstehen. 

11 Datenschutz 

11.1 Der ASVÖ verarbeitet zum Zweck der Bereitstellung, des Betriebs, 

der Administration sowie zur Abwicklung der Spenden die dafür 

erforderlichen personenbezogenen Daten des Spenders.  

11.2 Die detaillierten datenschutzrechtlichen Informationen gemäß 

Art. 13 ff DSGVO können unter 

https://spendentool.asvoe.at/info/privacy eingesehen werden.   

12 Gerichtsstand und Rechtswahl 

12.1 Ausschließlicher Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten im 

Zusammenhang mit diesen AGB und/oder der Nutzung des ASVÖ-

Spendentools ist das sachlich zuständige Gericht am Sitz des 

ASVÖ. Gesetzliche Gerichtsstände und zwingende Verbraucherrechte 

bleiben davon unberührt. 

12.2 Es gilt ausschließlich österreichisches Recht, unter Ausschluss 

von nationalen und supranationalen Verweisungsnormen (IPRG, ROM 

I-VO) und des UN-Kaufrechtes. Gegenüber Verbrauchern gilt diese 

Rechtswahl nur insoweit, als dadurch zwingende Verbraucherrechte 

nicht eingeschränkt werden.  
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13 Salvatorische Klausel  

Sollten einzelne Bestimmungen in diesen AGB rechtsunwirksam, ungültig 

und/oder nichtig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der anderen 

Bestimmungen davon unberührt. Eine rechtsunwirksame, ungültige 

und/oder nichtige Bestimmung ist durch eine rechtswirksame und gültige 

Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der zu 

ersetzenden Bestimmung möglichst nahekommt.  

 

 


